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Elternvertretung im schulischen Ganztag

Prüfauftrag zum Antrag VO/2023/12517
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Regelungen zur Elternvertretung gem. SchulG SH

• § 6 Abs. 1 SchulG SH sieht vor, dass die Ganztagsschule Unterricht und weitere schulische 
Veranstaltungen zu einer pädagogischen Einheit verbindet.  

• Angebote des schulischen Ganztags sind zusätzliche schulische Veranstaltungen und damit Teil der 
Schule und des Schullebens.

• Für die Schulen in Schleswig-Holstein sieht das SchulG SH in den §§ 69-74 Gremien wie die 
Elternversammlung, die Elternvertretungen, den Klassenelternbeirat, den Schulelternbeirat, den 
Kreiselternbeirat und den Landeselternbeirat vor.

• Da der schulische Ganztag nicht anders zu behandeln ist als alle anderen schulischen 
Veranstaltungen finden die o.g. Vertretungsregelungen Anwendung.

• Die Schaffung eines neuen Vertretungsgremiums scheidet nach geltender Rechtslage aus. 

• Empfehlung des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur vom 10.10.2023:
„Soweit sich die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die am schulischen Ganztag teilnehmen, in den
Vertretungsgremien nicht ausreichend repräsentiert fühlen, wäre dies wohl eher in der Arbeit der 
Vertretungsgremien zu ändern.“ 

• Information hierzu erfolgte an den Kreiselternbeirat, Trägervertreter:innen der schulischen 
Ganztagsbetreuung und an das Schulamt in der HL 
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